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Weimarer Reichsverfassung, Artikel 177

"Wo in den bestehenden Gesetzen die Eidesleistung unter Benutzung

einer religiösen Eidesform vorgesehen ist, kann die Eidesleistung

rechtswirksam auch in der Weise erfolgen, daß der Schwörende unter

Weglassung der religiösen Eidesform erklärt: 'Ich schwöre'. Im übrigen

bleibt der in den Gesetzen vorgesehene Inhalt des Eides unberührt."
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